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 Veröffentlicht am 31.05.1995

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §1 Z1;

AsylG 1991 §16 Abs1;

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §58 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen Verhältnisse im Kosovo kann nicht von vorneherein ausgeschlossen

werden, daß bei der Suche nach Verbotenen Wa@en bei Angehörigen der albanischen Nationalität eine Razzia durch

30 Polizisten erfolgt ist (Begründungsmangel).

Schlagworte

Begründungspflicht und Verfahren vor dem VwGH Begründungsmangel als wesentlicher Verfahrensmangel

Beweiswürdigung antizipative vorweggenommene Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Freie Beweiswürdigung

Vorweggenommene antizipative Beweiswürdigung
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